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Erster Te i l 

Einleitung 

Das Strafrecht  ist in seiner historischen Entwicklung durchgehend geprägt 
durch das Wirken herausragender Wissenschaftler und Praktiker, deren theore-
tische Arbeiten die Rechtspflege unmittelbar beeinflußten. Wird ein solcher 
Exponent einer eingehenden Untersuchung unterzogen, so erschließt sich zu-
gleich ein weitreichender und gehaltvoller Blick auf den Stand und die Ent-
wicklungen der Rechtswissenschaft der jeweiligen Epoche. 

Carl Georg von Wächter (1797-1880) ist, obwohl heute weitgehend in Ver-
gessenheit geraten, für das 19. Jahrhundert eine derart prägende Gestalt, daß 
Ernst Landsberg Carl Georg von Wächter 1910 als „einen der größten deut-
schen Juristen aller Zeiten"1 einordnen will. Eberhard Schmidt bezeichnet ihn 
noch 50 Jahre später als den „nach Feuerbach und vor Karl Binding bedeutend-
sten Dogmatiker des Strafrechts" 2. 

Dennoch behandelt die moderne Wissenschaft bislang Wächters Leben und 
Wirken nur in Teilaspekten. Neben Müller-Dietz3, der sich in seiner Monogra-
phie über Karl Theodor Welcker mit dessen Einfluß auf Wächter befaßt, und 
Joachim Rückert4, der die Bedeutung Wächters für seinen nur wenig jüngeren 
Schüler, akademischen Kollegen und späteren Konkurrenten August Ludwig 
Reyscher nachzeichnet, weist Nikolaus Sandmann5 den Einfluß der internatio-
nalprivatrechtlichen Lehre Wächters als den die überkommene Statutentheorie 
überwindenden Denkansatz eindrücklich nach. 

1 E. Landsberg, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, 3. Abtlg., 2. Halbbd., Text, 
1910, S. 386. 

2 E. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Auflage 1965, 
S. 284. 

3 H. Müller-Dietz, Das Leben des Rechtslehrers und Politikers Karl Theodor Welcker, in: Bei-
träge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, Heft 34, 1968. 

4 J. Rückert, August Ludwig Reyschers Leben und Rechtstheorie. 1802-1880, in: Abhandlun-
gen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung,  Bd. XHI, 1974. 

5 N. Sandmann, Grundlagen und Einfluß der internationalprivatrechtlichen Lehre Carl Georg 
von Wächters (1797-1880), 1979. 

2* 
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Aus der jüngeren wissenschaftlichen Literatur untersucht Walter Jens6 aus-
schließlich die Rolle Wächters als einflußreicher  Kanzler der Universität Tü-
bingen, Eberhard Sieber7 seinen Einfluß auf die Ereignisse von 1848/49. Le-
digl ich Ferdinand Elsener befaßt sich eingehend mit der Rechtsquellenlehre 
Wächters im Zusammenhang der Bedeutung des „Handbuch(s) des im König-
reiche Württemberg geltenden Privatrechts" aus den Jahren 1839/42 und mit 
Wächters Stellung zur Kodifikationsfrage. 8 Außerdem beleuchtet er Wächters 
Wirkung auf die württembergischen Bemühungen um eine Vereinheitlichung 
des Privat- und Prozeßrechts.9 Auch A d o l f Laufs unternimmt in neuester Zeit 
eine kritische Darstellung und Bewertung der Rechtslehre Wächters mit einer 
umfassenden Würdigung seiner politischen Standpunkte.10 

Auch die Bedeutung Wächters für die Strafgesetzgebung und den Strafvoll-
zug im Königreich Württemberg 11 , für die württembergische Organisations-
kommission1 2 und die Geschichte des sächsischen B G B 1 3 w i rd in der modernen 
Literatur gesehen und gewürdigt. 

In der Lexikographie und den rechtshistorischen Standardwerken führt 
Wächter jedoch weitgehend ein Schattendasein.14 

6 W. Jens, Eine deutsche Universität. 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik, 1977, S. 176, 
287 ff. 

7 E. Sieber, Stadt und Universität Tübingen in der Revolution von 1848/49, 1975, S. 23, 94 ff. 
8 F. Elsener, Der Jurist Carl Georg von Wächter (1797-1880), in: Beiträge zur Geschichte der 

Universität Tübingen 1477-1977, 1977, S. 471 ff.;  F. Elsener, Fünfhundert Jahre Tübinger Juri-
stenfakultät, JZ 1977, S. 617 ff. 

9 F. Elsener, C.G.v. Wächter (1797-1880) und die Bemühungen Württembergs um eine Verein-
heitlichung des Privat- und Prozeßrechtes in der Zeit des Deutschen Bundes (1847/1848), in: 
Festschrift für H. Baltl, hrsg. v. K. Ebert, 1978, S. 193 ff. 

1 0 A. Laufs, „Das wirklich geltende, durch den allgemeinen Willen gesetzte Recht". Zur 
Rechtslehre Carl Georg von Wächters (1797-1880), in: Festschrift für K. Kroeschell, 1997, S. 617 
ff.;  ders., Carl Georg von Wächter (1797-1880), in: Zeitschrift für Württembergische Landesge-
schichte (ZWLG), 1998, S. 285 ff. 

11 P. Sauer, Im Namen des Königs, Strafgesetzgebung und Strafvollzug im Königreich Würt-
temberg von 1806 bis 1871, 1984. 

12 B. Mann, Die württembergische „Organisations-Kommission" von 1848, ZWLG 40, 1981 
(1982), S. 519 ff. 

13 C. Ahcin, Zur Entstehung des bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreich Sachsen von 
1863/65, in: IUS COMMUNE, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 85, 1996. 

14 Wächter lediglich erwähnt oder oberflächlich behandelt bei: E. Döhring, Geschichte der 
deutschen Rechtspflege seit 1500, 1953, S. 455; G. Kleinheyer/J. Schröder (Hrsg.), Deutsche und 
Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, 4. Auflage 1996, S. 517; F. Sturm, Wächter, Carl 
(Joseph) Georg (Sigismund) (von), in: HRG, hrsg. v. A. Erler, E. Kaufmann und D. Werkmüller, 
Bd. V, 1998, Sp. 1076 ff.;  F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Auflage 1967, S. 
459 Anm. 1); E. Wolf, Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 4. Auflage 1963, S. 
637, 716. Wächter erscheint nicht bei M. Stolleis (Hrsg.), Juristen, Ein biographisches Lexikon 



Teil 1: Einleitung 

Eine Würdigung Carl Georg von Wächters als rechtswissenschaftlicher 
Fachschriftsteller,  als Lehrer des Privat- und Strafrechts,  als praktisch tätiger 
Jurist sowie als Politiker gelang in eindrucksvoller Weise dem im Herbst 1997 
in Leipzig von den Juristischen Fakultäten der Universitäten Tübingen und 
Leipzig veranstalteten Symposion „Karl Georg von Wächter (1797-1880)".15 

In der älteren Literatur erfahren  das Werk und die Lebensleistung Wächters 
erstmalig in dem gedruckten Festvortrag Carl Friedrich von Gerbers anläßlich 
seines 50-jährigen Professoren-Jubiläums (1869) herausragende Würdigung; 
durchweg voller überschwenglichen Lobes.16 Ebenfalls zu seinen Lebzeiten 
erfolgte eine erste, überaus kritische Beurteilung durch Robert von Mohl, der 
Carl Georg von Wächter zwar als seinen „alten Freund"17 bezeichnet, sich den-
noch nicht scheut, ihn einen „hartgesottenen Egoisten" zu nennen, der seine 
politische Überzeugung stets um des persönlichen Vorteils willen danach aus-
richte, „wie eben der Wind ging"18. 

In der unmittelbar nach Wächters Tod bemerkenswerten „ersten Lobeswel-
le"19 überwiegt die Betonung der Leistungen des herausragenden Juristen und 
Politikers. Bernhard Windscheid20 untersucht bereits 1880 in kritisch distan-
zierter Weise die Rechtsquellen- und Methodenlehre Wächters, die er zwingend 
nach den beiden von Wächter vertretenen Disziplinen, dem Straf-  und Privat-

von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 1995; H. Coing, Europäisches Privatrecht, Bd. II (19. 
Jahrhundert), 1989. 

1 5 Vom 7.-9. November 1997 wurden Vorträge zu folgenden Themenschwerpunkten gehalten: 
Hans-Jürgen Rabe, Der Deutsche Juristentag und sein erster Präsident; Adolf Laufs, Karl Georg 
von Waechter (1797-1880), Praktischer Rechtsgelehrter und konstitutioneller Parlamentarier von 
der Zeit des Vormärz bis zur Reichsgründung; Gerhard Lingelbach, Karl Georg von Waechter und 
das sächsische Privatrecht; Gottfried Schiemann, Pandekten - Waechter als Romanist; Christoph 
Mauntel, Waechters Handbuch des württembergischen Privatrechts; Bernd-Rüdiger Kern, „D/e 
Busse bei  Beleidigungen  und Körperverletzungen":  Bedeutung für die Geschichte des Schmer-
zensgeldes; Lars Jungemann, Methodenlehre und Strafzwecktheorie  bei Waechter; Martin Lipp, 
Waechters Bemühungen um die Vereinheitlichung des Privatrechts und des Strafrechts in 
Deutschland; Gero Dolezalek, Der Einfluß Waechters auf das Internationale Privatrecht; Wolfgang 
Pöggeler, Carl Georg von Wächter und die Lübecker Germanistentage 1847; Thomas Schaefer, 
Waechter als Politiker; Hans-Peter Benöhr, Oskar von Waechter - Fleißiger Sohn des berühmten 
Vaters. Eine Publikation dieser Beiträge ist in Vorbereitung. 

1 6 C.Fr. v. Gerber, Herrn Carl Georg von Wächter zur Feier seines fünfzigjährigen  Professoren-
Jubiläums am 13. August 1869,1869, S. 1-12. 

1 7 R. v. Mohl, Lebenserinnerungen, Bd. n, 1902, S. 27. Die lebenslange Freundschaft zwischen 
Robert von Mohl und Carl Georg von Wächter dokumentiert auch ihr vertraulicher Briefwechsel; 
anschaulich der viel gerühmte Humor Wächters im Schreiben vom 12. Februar 1829 (Universitäts-
bibliothek Tübingen, Handschriftenabteilung, Md 613/929). 

18 R. v. Mohl, Lebenserinnerungen, Bd. 1,1902, S. 198. 
1 9 J. Rückert, August Ludwig Reyschers Leben und Rechtstheorie. 1802-1880, in: Abhandlun-

gen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung,  Bd. XDI, 1974, S. 35 Anm. 115). 
2 0 Carl Georg von Waechter, 1880. 


